
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2003/9/23 B196/02
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.2003

Index

90 Straßenverkehrsrecht, Kraftfahrrecht

90/01 Straßenverkehrsordnung 1960

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Anlaßfall

Rechtssatz

Anlaßfallwirkung der Aufhebung eines Teils der Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr vom

10.09.99 betr ein Überholverbot für LKW auf einem Abschnitt der A 1 Westautobahn in der Zeit von 5.00 Uhr bis 22.00

Uhr mit E v 23.09.03, V80/03.

Entscheidungstexte

B 196/02
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